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210 Stiegl cke
WITL möchten das gegenüber Dumery ganz klar

herausstellen spezialısıerte apostolische Gruppen,
ben dıe spezialısıerie Katholische
1'0 Abhängig VO  S niıemandem als on der
kiırchlichen Hierarchie, annn S1€e die Gewissen der
Laien IUr ihr einzelnes und kollektives, LÜr iıhr Dr1-
vales un offizielles Apostolat schulen un reın und
unverfälscht un unter der verantwortlichen Führung
VO  — Lalıen ihre apostolischen Ziele verlolgen. S1e ist
eine ebenso apostolisch-hierarchische ewegung, wıe
S1e eıne Laienbewegung ist”)

arte und Grausamkeiıt
im en Testament

Von r Hermann 7 Stift St Flor.ıan

C  u
I Das Wiedervergeltungsgesetz Talio)

Das Blutrachegesetz ist eigentlich ein besonderer all
der sogenannten Talio, des Wiedervergeltungsgesetzes.
Dieses wird 1m Alten und ıIn dıe bekannte Formel g-
kleidet Leben Leben, Auge Auge, Zahn Zahn,
anıd um Hand, Fuß Fuß, Brandmal Brandmal,
Wunde unde., Beule Beule (Ex 21 {f.) Das
heißt Wer seinem Mitmenschen das Leben nımmt, dem
wird auch das Leben SENOMUINCH. Das ist der schwerste
all der Wiedervergeltung, dıe eben besprochene TU{-
rache. Wer seinem Mitmenschen das Auge ausschlägt,
dem wird uch das Auge ausgeschlagen, un dasselbe gilt
bezüglich der übrıgen Gliedmaßen un Verwundungen.
Das sind die leichteren Fälle der Wiedervergeltung.

Das WAar sicher die alteste, weil allernächstliegende
Strafe für Vergehen Leben und Leib des ıtmen-
schen. Kıs ist zweilelhaft, ob 1n Israel dieser Rechtsgrund-
Ssalz Auge Auge UuUuSW 1n allen: Fällen buchstäblich g..
an wurde. Der Umstand, daß Num 39, 31 verbo-
ten Wir»da TÜr einen Mord das utge nehmen sea

Wa: man Jetzt aus Frankreich uber die NnNeue „Katholische
on der Arbeiter‘“‘ hOört, die sich npen AaULLS der JOC
(Katholische Arbeiterjugend) un dem MPFEF (Familienbewegung)
herausentwickelt hat, ist eigentlich d Was WITr 1er meinen vgl
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die blutige Rache zu Vollichen: lı vermuten, daß Man
sıch für nıcht tödliche Körperverletzungen Öfiter wohl
uch mıiıt einem Strafgeld begnügte un VO  _ der tätlıchen,
buchstäblichen Wiedervergeltung sa

Sehr wichtig ZU vollen Verständnis des Wiederver-
geltungsgesetzes ist {olgendes. Die KFormel: Auge
Auge uUSW.,. bestimmte nıicht blaoß die Strafe, sondern
schützte den Übeltäter zugleich ergriffe des Rä-
chers. Wenn jemandem Auge ausgeschlagen wurde,
durfte dem Missetäter ZUFTC Stiralfe uch nur.e1 Auge aUuS-
geschlagen werden, N1IC etwa alle beide Es sollte damıt
maßlÖlosen Haß- und aC E
wirksam vorgebeugt werden.

gelüsten triebhafter Menschen
> 0

I1m Hamurabbigesetz
nehmen die Paragraphen ber die Wiedervergeltungeinen überraschend großen Raum eın Es sınd cdies C e D anächst die 196 DIS 214 Im weıteren INnnn handeln aher
uch die Tolgenden Dis Vom selben Gegenstand. So
heißt C Z.. 1mM 196 „Wenn jemand einem Freien eın
Auge ausschlägt, soll ihm das Auge herausgerissenwerden.“ der 1Im 205: ,, Wenn eın Sklave einem Freien
eine rfeige g1ibt, soll. Ina  on ıhm das Ohr abschneıliden.‘““

Der Hamurabbi-Kodex kennt aber nıcht DUr den
Rechtssatz: Auge Auge, Zahn Zahn USW., sondern
uch den Sohn S5Sohn, Tochter um Tochter. So be-
stimmt 210 „Wenn jemand die Tochter eines Freigebo-
YFenmn stößt, daß S1e eine Fehlgeburt hat und ınfolgedieses Stoßes stirbt, soll 138021  w} die Tochter des Schul-
di töten  6 der 229 „Wenn einem Baumeister 1N-
10 SC seiner Nachlässigkeit das Bauwerk einstürzt und

Hauseigentümer erschlägt, SO wiıird der Baumeister E e
getötet. ” Und 30 ‚„ Wenn dabel der Sohn des Haus-
besitzers erschlagen Wwird, olLe IHNan den Schn des
Baumeisters.“‘ Der Sohn, die Tochter wird eben als Figen-tum des Vaters betrachtet, nd der Schuldige, der einen
anderen seinen Schn, selne JTochter gebracht hat,wird SCHAU durch W egnahme dieses Besitztums, nam-
lich seiINeESs Sohnes, seliner Jochter, bestrait, WIEe einem
Menschen der Zahn herausgeschlagen) wird, weil S S @e1- PE  TE
Nnen ächsten um einen Zahn gebrac hat

Noch absonderlicher ist die „r olgerichtigkeit‘ im aSSYy-rischen KRecht Hier wird der Ehebrecher ut diıe Weise E UTgestrait, daß SEeINE eigene Frau vergewaltigt wIird. Kine
ähnliche Hechtsauffassung k1?ngt Job ö1, 1 durch Buch-
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219 Stiegleck Härte und Grausamkeit im
siäbliche .W.iedefvergeltung! 1e er für einige Zeit SeI-
190 Nächsten sSeine Frau genommen und .sıie 1Ur sıch he-
NuLZ hat, <oll auch inhm seinme Frau entzogen un einem
anderen /AUBE Verfügung gestellt werden. Die Frau 1ıst ehben
das Kigentum des Mannes WI1Ie die Kalbin ist Wenn
NURn en HÖöser Nachbar die Kalbin des anderen AUS dem
Stall iührt un: mıit D eINen iag lang qut seinem eıgenen
Felde pflügt, WwWIrd der Geschädigte ZUF Wiedervergel-
LUung mıt der Kalbin des bösen Nachbars ebenfalls einen
Tag Jang der Jänger pflügen. Der Ausdruck: . .miıt der
Kalbin EeINESs anderen pflügen ‘ WITL.GO nämlich be1 einzelnen
Stämmen bildlich LUr „Ehebruch treiben: gebraucht. Wir
erinnern uns dabei das Wort des witzigen Samson.
Da selne phiılistäische Frau ihren Stammesgenossen die
Lösung des Rätsels verraten hatte, das den Philister-
üursten auigegebhben, sagte Samson ihnen: „Hättet inr
nıcht miıt meiner Kalbin gepilügt, hättet ihr meın Rätsel
nıcht erraten“ (Richt 14, 18) Hier hat diese Redensart
allerdings nıcht diesen geschlechtlichen Sinn W1€e SONSL,
sondern sS1e bedeutet HUEF: sich MT e1INer Ehefrau ZUIMN
Schaden ihres Mannes 1n eıinen Handel einlassen.

Das mosaische Gesetz als solches kennt diese rohere
babylonische un assyrische FKorm des Wiedervergel-
LungsgeselzZes o LUr Sohn, Tochter TUr Tochter, Ehe-
Irau IUr Kheirau) nicht S1e ist tatsächlich einer der
schwärzesten Punkte des Heıdentums. Das he1ißt man
wirklich, das selbstverständlichste Recht der Persönlich-
e1t mit den Füßen nledertrampeln.

Dawıd un Joab
1.Dawids Blutbefifehl Joah

Dawıd gab, da se1in nde ahe rühlte, sSeiInem Sohn
Joah oten Dieser BlutbefehlSalomo den Auftra

wI1ind dem KÖön1g schwer verübelt. In verschiedenen Streit-
schriften das e TLestament wird quft die Ireue
Joabhıs seinen königlichen Herrn hingewiesen, qut
die unvergleichlichen Verdienste, die C sich Dawıd
un seine Dynastie erworben hat KFast alle kriegerischenErfolge, sagt INa verdankte Dawıd diesem begabtenFeldherrn, ja ıhm ıst die Kettung der Dynastie zuzuschrei-
ben Es ist sagt INan weiter., eine echt jüdische Nie-
dertracht, daß Dawid diesen hervorragenden Mann
nde SEeINES Lebens dem Henker überlieferte, nachdem

während SeINer SaNzen Reglerungszelt seine ungewöhn-lichen Fähigkeiten seiınem Vorteil, ZUTF Mehrung se1ınes



Stieglecker, arte und GrausamkeitRuhmes und seiner Größe sründlich ausgenützt hatte
jetzt, am nde seines Lebens da ihm niıicht mehr
nutizen der schaden vermochte.

Joab ist der Sohn einer Schwester Dawıds, nämlich der
Seruya; sSe1INe Brüder sınd Ahbisaı un: Asael (2 am 2 13)Als Feldherr hat tatsächlich Großes geleistet. Auch die
Behauptung, daß dem König Dawıd den Ihron erelite
hatf; ist richtig. Er hat uch wiederholt tatkräftig INn die
Politik des KÖönigs eingegriffen und War überhaupt eınederart starke Persönlichkeit, daß Dawıd gehörıgschauen mußte, Wenn VO  > seinem Feldherrn nıcht
die Wand sedrückt werden wollte. Ohne Zweiılel hat der
KÖNig diesem außergewöhnlichen Mannn sehr jel VeTr-
danken. Aber bei sich mochte wohl ölter gewünscht
haben, seiner loszuwerden, weil als echt morgenlän-discher Herrscher die wuchtige Erscheinung Joabs neben
seiner königlichen Autorität als aäußerst unbehaslich SBiinden mußte

Das Bluturteil des sterbenden Dawıd gegen Joabh
uch der Könige (2 9 1.) lautet 1U  —; iolgendermaßen:

„Ferner weıißt du Ja selbst sagt Dawıd Salomo), W as
Mir Joab, der Sohn der Seruya, etian hat: WI1e
den beıden Heerführern Israels, ner, dem Sohn des
Ner, un:d Amasıa, dem Sohn des Jether, gehandelt hat,;
indem GE sS1e ermordete und 1m Frieden Bluttaten beging,WIe S1e FL im Kriege geschehen, un mıt Blut, das 1L
im rieg versgossch werden darf den Gürtel sSeINEe
Lenden und die Schuhe seinen Füßen benetzte. So
handle enn nach deinem welisen Ermessen und 1aß sein
SFau€ESs Haar nıcht. ungestraft ın die Unterwelt iahren.“

Joabs Mordan Abner un d Amasa
dessen Ermordung dem Joabh vorgeworfen

wird, War eın naher Verwandter Sauls und Se1ln Fieldherr
Sam 14, il.) Er blıeb uch nach Sauls Tod Partei-

anger der Dynastie Saul und rıel Ischboscheth, den Sohn
auls, Z KöÖönig aus 2 Sam 2 {ff.) Dieser Abner War

eigentlich die treibende Krafit Lür die Dynastie Saul und
as Haus aWl ennn Ischboscheth War ja Il eın

Schwächling. Später überwari sıch Abner mıt Ischbo-
scheth einer Weibergeschichte und schloß sich Da-
wıd Er unternahm uch SCE efe Schritte, die
bisherigen Anhänger der Familıe IN  Sa dem König D-awidzuzulühren (2 Sam 3, —19

Joab War gerade abwesend‚ da Abner in Hebron ber



le Ha

SE1NEN ehemaligen Schützling Ischboscheth hınwes mi1t
Dawid Frieden schloß un inm seline nunmehrige Teue
Gefolgschaft ankündigte. Als Joab ach Hebron zurück-
kam, WAar Abner schon iort Da VO  P den Verhandlun-
SCH erIuhr, Sing Uum Könlg un sagte ıhm: „Was
hast du getan? Abner ist bel dir SEWESCH, arLruiıl hast du
ihn wıeder wohlbehalten weggehen lassen? Du kennst
doch Abner, den Sohn des er? Er ist ja 1Ur gekommen,

dich ZU hıntergehen, eın Iun nd Jassen erkun-
den un alles erfahren, Was du tust Nachdem Joab
Von Dawid weggegangen Waäal, heß den Ahbhner durch
nachgeschickte Boten zurückrufen, hne daß der König
etwas davon Wlißi6. Da u Ahbhner zurückkam, ahm ihn
Joah 1n das 1or beiseite, als wollte mıiıt ihm heimlich
reden. Dabel STAaC G: ihn des Blutes S<eINES Bru-
ers Asael In den Unterleib, daß starh.” SO erzählt

Sam 3 DD die Ermordung Ahbners durch Joab
Das zweiıte Vergehen, das Dawıd dem Joab ZUT ast

Jegt, ist die Frmordung SW Dieser W ar ein naher
Verwandter Dawıds un Joabs, nämlich der Sohn einer
zweıten Schwester Dawids, der Abigail. Er WAar 1 Absa-
lom-Aufstand au{f der Seilte Absaloms gestanden un se1in
Feldherr SCWESECN. ach der Niederschlagung des AI
ruhrs schloß Dawid mıit Amasa Frieden un versprach
ihm eidlich, iıhn Joabhıs Stelle unnn Oberbeiehlshaber
machen, wahrscheimlich, unnn die Parte1i des Amasa und
des Absalom LÜr sıch gewinnen, und nebenbel auch,

sich den unbequemen Joab VOo Leibe halten
Sam 19, 14) Als Amasa späater mıt den Truppen aUSZOS,

den Aufstand elINes gew1ssen Scheba nıederzuschlagen,
trai ıhn. Joabh und grüßte ıh „Geht dir gul, meın Bru-
‚er; dabei iaßte Joah den Amasa mıiıt der rechten and
beım Bart, umm iıhn küssen. Amasa achtete ber nıcht
aui das Schwert, das Joab 1n der Hand hielt, un st1ieß

ıhm Joabh 1n den Unterleib, daß seiline Fingeweildeheraus auf den Boden quollen. Und sStar hne daß
ıhm einen zweıten Stoß

20, /—10)
geben brauchte“ (2 Sam

Dıe Morde 1n 0a Augen
Das ıst ISO der Tatbestand. Nun wollen WIT die

Schul  rage prüfen. Sam 2 Dl VOo der Ermordung
S urc Joah berichtet wird, lesen WIr, daß Joab

Abner Rache nahm, weiıl seinen Bruder Asael g..
oie hatte Das War 1n einem Kampf während des Krie-



ges zWischen Dawıd und Ischboscheth geschehen. Wır
lassen die Schilderung dieses Freign1isses Wortlaut fol-
SCNH, weil S1e TÜr die Beurteilung der Ermordung Abners
wichtig ist „Auch die drel Söhne der Dderuya, Joab, Abı-
schal und Asael, dabeı (beim Kamp(f). Asael W ar

schnellfübıg w1e eine Gazelle aul dem Feld Da 1U

Asael dem Abner nachjagte, hne ach rechts der Hnks
von Abner abzubiegen, wandte sich Ahner und iragte:
ist du Asael? Er antworteftie Ich bın es! Da Sa Abner

ıhm Wende dich ach rechts oder links, packe einen
VO den jungen Leuten und ımm dir seine Rüstung!
ber Asael wollte VOoO ıhm nıcht abhlassen. Abner forderte
den Asael och einmal aul Laß ab VO mir! Ich müßte
iıch (gegen meınen Willen) Boden schlagen und w1e
könnte ich ann och deinem Bruder Joab unter die
Augen kommen? och Asael wollte VOo  22 Abner nicht ab-
tassen. Und :S"[i€ß ihm Abner den Speer 1n den Unter-
leıb, daß der Speer rückwärts herauskam. Und
tiurzte dort hın und starb der Stelle‘‘ (2 Sam 2 K r  P
18—23)

Aus diesem Bericht wıird klar, daß Joab weder die
Pflicht och das Recht hatte, hler dıe Blutrache Z.U-
üben, weıl ja sein Bruder Asael VO Abner 1m rieg g-
ole worden WAar. och dazu Abner, W1€e Aus
Bericht ersehen ıst, den Asael bewegen wollen, den
Kamp{ ihn aufizugeben, weıl das oSsSe Ende für
Asael voraussah un die Rache seines Bruders Joab
fürchtete 22) och Asael wollte Von einem ufgeben
des Kampfes nichts wissen und fiel seinem Gegner
Abner ZU Opnfer. Die Tötung Abners durch Joab War
demnach keine gesetzlich anerkannte Blutrachetat, SON-
ern e1in Mor

Der eigentliche Beweggrund, der Joab ZUI1} Mord
Abner trıeb, War wohl der, daß dem alten Parteigänger
der Dynastıe Saul N1IC raute In diesem Sinne außert

sich Ja auch 1n seiner Auss rache mıt Davıd: 95  Her
ich hintergehenıst doch \ur gekommen,

(2 Sam 3 29) IUn Joab der Ehrlichkeit Abners 1n
seinem Innern zweiılelte oder nicht, jedenfalls War eın
(Gregner des Bündnisses mıt ihm, weıl überzeugt WAaTl,
daß Dawid mıiıt Joabs Hilfe uch ohne schwächliche ünd-
n1sse mıiıt seinen Ihrongegnern werde fert1ig werden,
mal die Unfähigkeıt des Ischboscheth schon Jängst zutage
eireten War un: seine
Sam 3, berichtet Macht ımmer mehr abnahm, yvie
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216 lecker,

Wer ıdie selbstän clrnge Art Joabs kennt, wird . anfiehrhen
dürfien, daß‚ abgesehen Von sSeinem Haß Abner
SCH der Tötung selnes Bruders und abgesehen VO  z seinem
MiBtrauen Inn bei diesem Mord auch och eLWAaS
anderes, sehr Persönliches 1M Spiele WarLr J0ab Iürchtete
hne Zweilel, In Abner einen Gegner bekommen, der,
selbst W CNn iıhm und dem Kön1g gegenüber ehrlich
WAIar, immerhin andere politische Ziele veriolgte und se
SINg qals Joab Er besorgte wohl, C: SEeIN Nebenbuhler
seine Pläne beim König werde durchkreuzen suchen;
Ta, daß (zefahr bestehe, daß durch Alhhner mehr der
weniger kaltgestellt werde Das qglles War LÜr einenJoab CN US, den Mordplan Tassen.

och besser verstehen WIT die (regnerschaift Joabs g-
SCH INa Er empfindet ı begreiflicherweise als -
würdiıg, daß sıch Dawid mıt dem überhaupt einläßt und
Sar, daß ılım gleichsam als ohn LÜr selnen Verrat
Im Absalom-Aufstand den Oberbefehl verspricht. Der
Mann hat doch dem KÖönig gserade im gelährlichsten Ab-
schnitt Se1iner Herrschaft die Treue sebrochen un noch
azu 1m Kriege N1IC. gerade glänzende Fähigkeiten g..
zeıgt. Joabh konnte Sıch Ja VOINLl dieser miılıtärıischen Unzu-
länglichkeit Amasas durch Augenschein überzeugen; W
stanıd. ihm doch in der Schlacht als fteindlicher Beiehls-
haber gegenüber und nahm sıcher mıt dem scharien Augedes geübten Fachmannes die Fehler wahr, die sSeıin xG3g..
NCI bel der Lenkung des Kampftes ıhn beging Am
schwersten wliegt ohl jer die persönliche Seite Joab,
der durch seine TIreue un JTüchtigkeit dem König 1m
Absalom-Aufstand den Ihron gerelte hatte soll abgesetztwerden, und der gemeine Nichtskönner nd Verräter
rückt seine Stelle. Joabh mußte das Vorgehen des KÖ-
n1gs, diese 1n seinen Augen Sanz unwürdige und PpsyCho-logisch voliständig verfehlte Kompromißpolitik als schrel-
endes Unrecht gegen sich empfiinden und hätte eın
Heiliger seln muüussen un eın Joah se1n dürien, WEeNn
nicht ZU Schwert gegriffen hätte

Die Morde 1 Daw-ids Augen
Anders siıeht ider König. In seinén Augen ist der ZWel-

tache Mord Joabs eın ungeheuerliches Verbrechen. Denn
hat die beiden Heerführer ermordet, W1e€e awWwıd schartf

hervorhebt,; obwohl der Friede miıt iıhnen schon geschlos-
SC  > WAarT. Durch diese Untaten Joabhıs fühlte sich der KÖ-
nıg selbst schwer belastet‚ weıl qls König dafür Verant’-



Stieglecker, Härte und rausamkeit
wortlich ist, daß die Friedensabmachungen n einge-
halten werden, und azu sgehört uch die Sicherheit des
Liebens der beıden Heerführer, die mıt Dawıd Frieden
gemacht hatten.

Bezüglich des Mordes Am fällt besonders
schwer 1iNns Gewicht, daß dıeser der LU qausersehene her-
hbefehlshaber Dawıds WiarL, daß also SEINE Krmordung e1in
Attentat auf die königliche Autorität WaFr. Für einen Kö-
n1g, besonders ür einen orj:entalischen Despoten, ist das
jedenfalls elne böse Sache bestimmt einen Feldherrn,
und irgend eın Großer des Reiches raäumt iıhn hinterlistig
aus dem Weg, weıl diese Wahl seınen Ansichten und Ab-
sichten zuwıderläuft.

Zum Mord tritt als erschwerend hinzu,
daß Joah die Bluttat 1m Bereich des königlichen ala-
STES verübte, alsSo das Gastrecht, das jedem Morgenländer
heilig ist, aut die gröbste W .e1ise verletzte. Dawiıid mußte
diesen Mord gerade uch deshalb qls. sehr Sschwere Belei-
digung betrachten, die seinem königlichen Ansehen sehrchaden geeignet Wa  (r

Oift wırd uch au{t die hinterlistige Art dieser Morde
hingewilesen, die uns WI1e INa  } Sagt, Sanz besonders ab-
stößt, obwohl uch un Volk dieses Vorgehen durch-
AULS nıcht Iremd ist Aber diese hinterlistige dürfen
WIT dem Joab nıcht sehr In seinen Augen
Ja die beıiden Opfer Schädlinge des Volkes und des Staa-
LEeS, denen gegenüber jedes Mittel erlaubt ist, W CI1L1E e gilt,
s1e unschädlich machen. Von dem Satz, daß der guteZweck verwerliliche Miıttel nıcht Z rechtiertigen vermag,hatte Joah selber WI1e uch seıne Zeit kaum eine Ahnung.

Man f$aßt den Auftrag Dawids, Joab OÖten, manch-
mal als Blutrachebefehl aul; doch Blutrache 1im g..
wöhnlichen INnnn handelt sıch }Jıer nicht. Wohl qaber
betrachtete der König alSs sSeINE Pflicht, den Schuldigender verdienten Strafe zuzuflühren, der Strafvollzug
Aaus irgendeinem Grund VOon Seite der dazu verpilichtetenVerwandten ausblieb. Denn den heiligsten ufgaben
eines Herrschers ehört 1a; das Recht schützen und
verbrecherische ewalttat abzuwehren. Das W ar LUr
einen Herrscher jener Zeıt eine selbstverständliche Sache
Hamurahhi hebt diese Seite des königlichen Pflichten-
kreises 1n seinem Prolos besonders schari heraus.

Dazu kommt och eiwas, as freilich NUur AUS dem
Denken dieser uNns iernen Menschen heraus voll begriffenwerden kann, nämlich die religlöse Überzeugung: Un-



schuldig vergossenes Blut, das nicht gesühnt wird, bringt
Unglück nicht bloß über die Schuldigen ım engeren Sinn,
sondern möglicherweılse uch ber das olk Darum
muß Dawıd uch aus diesem Grund als seine Pflicht
betrachten, dafür sSorgen, daß der Mörder gebührend
gestrait werde.

Ergebnis
So ergibt sich demnach AUS UNSeTer Prülung des YTat-

hestandes eLWaS Sanz anderes, als In volkstümlichen
Kampischriften as Ite Testament gewöhnlich mıt
groher Auimachung behauptet wird, daß sich nämlich 1n
diesem 1ötungsbeiehl Dawılds die Niedertracht des
KÖönNigs offenbare. In Wahrheit ist Dawıd nıcht das
tadeln, daß den J1ötungsbeiehl überhaupt egeben hat;
denn den Doppelmord Joabs strafen, War sSeINe Pfilicht,
ob sich 8888 einen Taglöhner handelte oder
einen hohen Würdenträger. Zu tadeln ist, daß das Vl -
diente Todesurteil bıs ber seinen Tod hinaus verschoben
hat AaUus Feıghelt VOL dem mächtigen Übeltäter un
seiner SIppe, daß er die Blutschuld Jange auıt dem
Lande lasten heß

Dawıd WTr sich dieser Pflicht sehr ohl ewu
S  € ja ach der Ermordung Abners: „Ich bin heute
schwach, obwohl ich gesalbter Önig bın; ber diese Män-
Ner, die Söhne der Seruya, sind M1r überlegen. Der Herr
vergelte dem, der Böses Lat, ach seiner bösen Tat.‘ Er
wıll Ich Waßse nicht, diesem Mächtigen die
gebotene Straife vollziehen, enn IC türchte seinen
Kinfluß, SEINE Sippe („diese Männer‘”). Mein Königtum
steht och ul schwachen Füßen;: das Vorgehens
JoaDb, sosehr VOoO vielen gebilligt würde, könnte eine
ewegung mich heraufibeschwören, die mich
den Thron bringt. Damit sucht sich Dawıd VOTL ott unı

NVOTL dem Volk rechtfertigen: C wäre melne Pflicht, ber
ich kann nıicht (2 Sam 3, 39) Außerdem War Joab -
gen Se1iner lf‘ähigkeiter; nd seiner Treue ZU Königshause
für iıhn einiach unentbehrlich. J a'hre das niederdrük-So schleppte David die langen
kende Bewußtsein mıiıt siıch herum, daß durch seline
Schuld Jut qu{i dem Lande lastet. Allein vermochte
sıch aus den angedeuteten (ıründen einer Straftat g-
gen Joab nicht aufzuraffen. rst kurz VOTr seinem TLod tut

die notwendigen Schritte dazu, ber auch jetzt ist
Telg, die Strafe selbst vollziehen lassen: überträgt
diese Pflicht selinem Nachfolger Salomo SO wälzte den



quälenden Gewissems-driick von seinerv Seele Venn dann
tatsächlich später seine Dynastıe oder SeIN Volk von
einem Unglück heimgesucht werden sollte, dann wird nıe-
man d können, daß Dawıd daran schuld sel, weil C 2
die Blutschuld des Joab nicht gesühnt habe

50 hat Sicher Dawıd UD haben seine Zeitgenossen
den Auftrag Salomo verstanden. Daß dem König die-
SCr JTötungsauftrag uch AUS sehr persönlichen (Gründen
nıcht sehr schwer gefallen sSelIn wird, weil die wuchtige
Persönlichkeit Joabs mıt ihrer rücksichtslosen, CI-
rückbaren Zielstrebigkeit während seiner Regierungszeit
seine königliche Autorität stark eingeengt und wWwWe1  1
dem Önig gelegentlich uch unangenehme Wahrheiten
1Ns Gesicht hatte, daß Dawıd terner innerlich WUun-
schen mochte, Joah unschädlich machen, weil
merkte, daß eln Gegner Salomos und Anhänger des
Adon1las War das alles Mag richtig sein nd bedeutet
Tür den Önig kein Lob, her wahr ist doch, daß Dawids
Tötungsbefehl Joab dem Rechtsempflinden der da-
maligen Zeıt durchaus entsprach, ja VO  w ihm gefordert
wurde. Alleın in der Menschheit ist 1U einmal das s1tf-
liche Handeln 1n den meısten FKällen VOoO der Kigenliehbe,
VO oit schwer auispürbaren niedrigen Irieben angekrän-
kelt Wir wollen Menschen, 1e NOT 3000 Jahren g..
lebt aben, 1so auch Davıd nd uch Joab, der
TOLZ einnehmender Züge der tragischen Schuld verfällt,
nıiıcht einen Maßstab anlegen, der 1Ss selber uch ver-
hängn1svoll! werden könnte der müßte, der-
einst späatere Menschen versuchten, ihn uLLS NZU-
legen und unNnseTrTe sıttlichen Werte damit 1MEeSSeN.

VI Die Rache der (Gabacniten
(2 Sam, Kap 1)

Schuldund Sühne
Das 21. Kapitel des 2. Samuelbuches erzählt: „Einst

herrschte 1n den Tagen Dawids rel Te lang eine Hun-
ersno(tl, Jahr Lür Jahr. Dawıd beiragte daher den Herrn:

Herr antwortete Auf aul und seinem Haus 1eg
eine Blutschuld, weiıl die Gabaoniten getötelL hat.“
Diese (Gabaonıten hatten ZUF Zeit der Landnahme durch
eiIne rollige ist dem Josue das eidliche Versprechen
herausgelockt, sS1e Leben zu lassen, obwohl sS1e als
Kanaaniter dem ode verfallen (Jos 9) Irotz die-
S65 Eıdes S1e König Saul In seinem übermäßigen
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Eifer 1Ur die Israeliten und Judäer qauszurotten versucht
(übermäßige Kinschätzung des eıgenen Volkes).

Dawıid ließ NUu eine Abordnung der übriggebliebenen
Gabaoniten Lı sich kommen und iragte S1e:! „Was SOl
ich 1Ur euch iun und WI1Ie soll ıch Sühne schafien? Ihr
SO das rbe des Herrn (Israe segnen!” (nicht verilu-
chen, WI1Ie ihr bisher habt der Bluttaten
des Saul) Die Gabaoniten forderten s1ieben Nachkommen
Sauls Dawıd heferte ihnen ZWel Söhne Sauls, nämlich
die Söhne eINeESs seiner ebsweılber, dıe KResphah hleß,
aUuUus un Tüunt Enkel Sauls Slie vollzogen ihnen die
Rache 1Ur die Bluttat Sauls, indem. sle S1Ee qut dem Berg
5 VOTr dem Herrn‘“ aufhängten.

Es ist begreiflich, daß sS1iCH unNns neuzeitliches FKmp-
finden SESECN eiInNe solche blutige Rachetat eEMPÖTTL; ber
eben auch UFr Kmpfinden, doch nıcht das der da-
maligen Menschen. Diese fanden die Sache ZW ar bıtter,
ber durchaus ıIn der Ordnung. uch WITr werden sS1e
Sanz anders sehen, WenNnn WITL uns a WHHSeTeE irüheren Dar-
legun eriınnern und UuU11LSs bemühen, diesen Menschen
ihre edanken nachzudenken.

Kıne Hungersnot herrscht 1m Land:;: ott hat s1e
der Bluttaten Sauls gesandt, W €l  ] s1e och nicht gesühnt
Sind. Hier haben WIT die schon besprochene kollektive
Verantwortung. Das olk tragt mıiıt der Schuld-
ast se1lnes Königs; denkt, W1€e WIT gesagt haben, der
damalige Mensch. Dieser uns iremdartig und barba-
rısch anmutende Gedanke WÄäTe uch OIl ott AaUS, theo-
logisch gesehen, verständlich, WCNNn das olk derselben
Gesinnung W1e€e König Saul SECWESCH wäre un die Ausrot-
Lung des Fremdvolkes, der Gabaoniten, gebilligt hätte,obwohl der ıhnen zugeschworene 1d verbaot. Wer die
nledrigen, verbrecherischen TIriebe kennt, die In jedemVolke schlummern und wach werden, WEeN1i) eiwas oder
jemand die Bestie WEeC. der wird den Gedanken eiıne
Mitschuld des Volkes Im angedeuteten 1INnn aum VO
SICH welsen. Nun, dann trägt das olk eben uch mıiıt
der Strafe. Wäre diese Mitschuld nıcht vorhanden, dann
WwWAare die Hungersnot eine Belehrung, C die Bluttaten
Sauls sündhaft sind, a1So nicht nachgeahmt werden dür-
ten ott 1äßt den KöÖönig wIissen, das Jlut der (J3-
baoniten noch iImmer n1ıcC gesühnt ist; dıie Israeliten
sollen. immer ‚wleder daran erinnert werden, daß ott
unwandelbar gerecht ist un auf selinen gerechten KFor-
derungen besteht. Die wiederholte Erinnerung diese
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Wahrhéit War hel einem Volke, das wie ein toller Junge

Tast ITI TUr Schläge ersandnıs hatte, eine er;ieherischeNotwendigkeit.
1€ V QA1e Sühne Z eisten?

Die Sühne Mu g—elei;stefv‘ver-fden‚ das wIissen Köhig und
Volk Das Wie überläßt ott den Menschen. Er 1äGt sS1IEe
diese Genugtuung eisten ihrer damaligen Rechtsauffas-
SUNS entsprechend, WI1e er 1 Alten Testament die Men-
schen uch die Ehe schließen und halten 1äßt nach ihren
damaligen Ehebegriıffen, weil S1e eiıne andere Sühne-
leistung nıcht kannten und TÜr dıe höhere Korm der Ehe
noch nıicht relt 4:

W ır schauen U1lSs jetzt diese Sühneleistung 1m CIn
zelinen Dawıd iIragt die (1abaoniten: Was soll ich TÜr
euch tun? S1e antıworlien: IDS ist uns Saul und seinem
Hause gegenüber nıicht Sılber und old tun
ers 4) Das heißt Wir lehnen eine Abfindung 1n Form
eines Lösegeldes ab; das unschuldig vergossene lut muß
mıt Iut gesühnt werden. [ieser scheinbar
Standpunkt entspricht Num 39, 3L, W WI1e schon gesagl,
verboten wird, den Mörder IT eın Lösegeld freigehen
lassen. Daß dieses Geseiz ZW.AarLr hart ist den Mörder,
'Der 1n diesen Zeiten notwendig als Schutz SgesCcCn die
rechtlich Denkenden, haben WIT schon gezeigt

Ferner n die Gabaoniten: RS steht uns uch nıcht
Z irgend jemand In Israel töten  .6 S1e wollen damit
CN.: Es geht nıcht A daß WITr irgendeinen AaUus Israel
hne Wahl als Sühnopfer em Tod überantworten, SOI-

dern, SaSCH s1ıe weıter: „Der Mann, der uns aufgerieben
hat uUun: der darauf ausgıng, unNns auszurotten, damıt WIT
ın keinem (xzebiet sraels mehr bestünden, VO dessen
Söhnen gehe INan uns sieben Männer.“ Sie wollen a 1s0
die Blutrache an denen vollziehen, die dem eigentlich
Schuldigen zunächst stehen. Wieder ach dem kollektiven
Veriahren, nach welchem die Sippenglieder fiıreinander
verantwortlich ind. Wir dürifen wohl annehmen, daß
zwischen Saul und seinen Sippenangehörigen GesinnungSs-
verwandtschafit bestand, die och gefördert wurde durch
die Feindschait dası Haus Dawıd. Diese eute VOoNn
der Sippe des Saul werden alle Unternehmungen Sauls
schon A4aUuSs Haß und Irotz die Dynastıe awld, VO  —
der S1e verdrängt worden9 gebillı haben uch
Sauls Bluttaten >  n die Gabaoniten Wir haben ja selher
in den etzten Jahren 1ın uUunNnseTer Mitte gesehen, W1@e haß-
erfiüllte Menschen aus Parteirücksichten die unglaublich-
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s;t9n Ungerechtigkeiten ünd Grausamkeiten rechtfer-
tigen un bılligen verstehen. Demnach teilen sS1e 1n
Anbetracht ihrer Gesinnung wohl uch die Schuld mıt
Saul, daß uch h  ler alsche menschliche Rechtsbegriffe
und Rechtsübungen un irrtumslose göttliche Gerechtig-
keit W1e zufällig in Wahrheıt a'hber ach ew1sgem SOLL-lhıchem Jan ineinandergreifen, eın Zusammentreiffen,
das sıch ohl ungezählte Male 1n der Menschheits-
geschichte wıederholt.

Die Gabaoniten gedachten wohl, durch dıie inrıch-
LUNg dieser sieben die Familie Sauls ZUuir. dauernden Be-
deutungslosigkeit, ZU Aussterben L verurteılen
Iso das bekannte Wıedervergeltungsgesetz: AugeAuge, LZLahn Zahn Saul hat die ((abaoniten Aa UuS-
rotiten wollen. Die Sühne da{iür ıst: S1e roiten die Familie
Sauls Aaus. S1ie sehen In der Hinrichtung dieser sieben eine
relig1öse Tat, enn S1E I} aqusdrücklich Wir wollen
S1e VOTL Jahweh auihängen.

Manche Kritiker meınen, die Forderung (Jottes g1aé_hder Sühne der Gabaonitenmorde SCe1 eine FrfindungDawıds. Der König wollte dadurch eine scheinbare
Kechtsbegründung Iür die Ausrottung der etzten Nach-
kommen Saul  A  S schaffen, seine Dynastie VOT einer
weılteren Gefährdung VOoO  e dieser Seite her sıchern. Und

erklärte © stüuülzt auf einen angeblichen Ausspruchdes Herrn, die UNgersSnot als eine Stirafe für die noch
nıcht esühnten Morde Sauls. den Gabaoniten. ach
dies arstellung hätten diese, VO  b Dawid vorher 1im
gedeuteten Innn unterrichtet, die Tötung der sıeben ach-
kommen Sauls eIordert; das der König VOoO  S ihnen
leicht erreichen zönNnNen, weil sS1e ja begreiflicherweise VO  F
Wult und Hachegelüsten ihren J1odfeind Saul! un
sein Geschlecht rIUllt

Allein diese unbeweisbare „Koristrukti-on“ ist ganz unNn-
nötig, weil ja der hıblische Bericht onne weıteres VeI-
ständlich ist und daher einer „KErgänzung”, einer „Rekon-
struktion“ nıcht bedarf. Die VO  an den Kritikern vermutete
künstlich geschalfene Rechtsgrundlage erinnert allerdingsschr ähnliche Rechtsübungen HSE TGT Zeıt Daß ber
auch uns biblischen Bericht eın solcher Betrug
grunde liege, müdßte INan Sanz einwandirei nachweisen,

CS glaubwürdig machen. Aber SLA des Beweises
hat INan u eıne Vermutung, Man sagt nämlich: Dawid
eht Sern krumme Wege und scheut VOL unehrlichem
orgehen niıcht zurück, deshalb hegt uch In diesem allS



eine ähnliche Vermutung nahe. Es ist ichtig; -daßkr Dawid
gelegenitlich auch krumme Wege geht un chlaue Win-
kelzüge nicht verachtet, WEeNnnNn S1e ZUuU Ziele führen. Der
harmloseste all dieser Art ist ohl se1in Verhalten dem
Phihlisterfürsten Chis gegenüber (1 Sam 21 112156 und
29, 1—11) Aber bei SCHAUETEM Zusehen und be1 Berück-
sichtigung der damaligen moralıschen Begrilie (vermeint-
hiche Erlaubtheit der Notlü und Verstellung) stellt
sıch heraus, daß solche Unehrlichkeiten sind, die
Dawid seinen sittlichen Begrilfen entsprechend mıt S@e1-
e (1ewissen vereinbaren konnte. ber daß einen
Ausspruch (xottes erlogen und unter Berufung au{l dieses
erlogene (zotteswort einen siebeniachen Maord angestiftet
a  e das ist schwer glaublich, das hätte hne Zweiftfel
uch Dawıd als schweren Frevel empfunden, und schon

der drohenden Strafe (Grottes hätte es nicht g-
wagT, einen derartigen Betrug quizufiühren Dawıid wWar
ja doch bei allen seinen Fehlern eın t1ei relig1öser ensch  s
der miıt selinen Pflichten ott gegenüber, W1€ S1e
verstand, ohne Zweifel ernst nahm. Wir haben ulns
iIrüheren Darlegungen davon überzeugen können, welche
Angst diese Menschen VOrTr dem göttlichen Strafgericht
hatten Durchschla ende Beweise lassen sıch, WEeNnNn INa  -
die biblische Erzäh uUung LUFr als profangeschichtlichen 'Be-
richt betrachtet, Ireılich weder für die eıne noch ür die
andere Auffassung erbringen. Aber he1 Berücksichtigung
aller Umstände und namentlich der damaligen Denkart
mu uch dem Leugner der Inspiration Aaus obıgen
Gründen Sanz unwahrscheinlich vorkommen, daß Dawid
ler mıiıt einem derart sroben und In seinen ugen aS-
bar tIrevelhaiten Betrug vo  en sel. Kür UuNSs, die WITr
den Abschnitt qls InSspirıert betrachten, ist eın soicher
Betrug durch den Wortlaut des Lextes ausgeschlossen.

UÜbrigens AaNSCHNOMMEN, ber nıiıcht zugegeben, daß eın
solcher Betrug vorläge, würde das uUNSeTrTrer KTI-
klärung der religiös-sittlichen Hintergründe des 1er g..
schilderten Freignisses nichts ändern, weiıl ja dann der
Betrug Dawıds auch wieder qut den damaligen Vorstel-
Jungen VO  } Verbrechen und Sühne qutgebaut wäre, dieWIFr darzulegen Verspcht haben

Versöhnlicher Äusklang
Die Leichen der sıeben Hingerichteten hblieben unbe-

erdigt qauf der Bergeshöhe. Das War TUr d  1€ Hinterblie-
benen ohl das Bitterste. ‘Kein Grab, den wilden Tieren
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preisgegeben! Hier setzt nün als Anhang eın Bericht ein,
der gerade deshalb ergreifend wirkt, weıl er eine
wahrhaft srohe lat kurz : schlicht erzählt. Er sSeIi
ler och gebracht, da besonders geeignet ist uns In
das geheimnısvolle Seelenleben dieser Menschen der Ter-
He  a Vergangenheit Kıinblick gewähren. Der Bericht
lautet: „Da ahm Kesphah (die Mutter VO  . zwelen der
Hingerichteten), die Tochter Ajlas, eın Irauergewand un
breıtete au{f dem Felsen 1Ur sich als Lager AUus VO  e Be-
gınn der Ernte A bis Sıch der Regen VO Himmel Her
die Leichen ergoß. S5ie verhinderte, daß bel Jag dıe Vögel

des Himmels un bej Nacht die Liere des Feldes sS1e
herankamen“ (Vers 10)

Wenn schon den (zetöteten allem och die srößhte
Schmach angetan wird, daß nämlich ıhren Leichen das
rabh versagl wird, so1l weniıgsstens verhindert werden,
daß s1e VO J1ieren zZerr1ıssen werden un ihnen ZUu Fraße
dienen. Darum arr diese Heldenirau auf der Bergeshöhe
UuSs; S1Ee vergıßt dort ihre natürliche weıbliche Schwäche
un d Furchtsamkeit un verscheucht mıt Schreien und
rohenden Gebärden das wiılde (rJetler VO  — den Lei-
chen LUn bHıs sechs onate lang.

Der all zeigt, WelcC unerhörte sıttliche Krafit, welches
Heldentum diese Menschen entialten vermochten,
WEn SE sıch verpilichtet Iühlten, uralte, unantastbare
heilige Rechte schützen, deren Verletzung 1n ihren
Augen eın ungeheuerlicher Frevel WAar, diese Menschen,
die unlls hart, wıld un blutdürstig SEe1IN sche1inen.
Das sıttliche „Muß“ WAar eben unter dem Einfluß ihres
härteren Gottesbegriffes ıel eckiger und unnachglebigerals bei uns:;: vermochte, W1€e INa  e S1e. die sıttliche
Kraft gewaltig steigern. Dieses rücksichtslose sittliche
„Mu des Alten Bundes ist ım Neuen durch die Liebe
ersetzt worden, die och mehr zustande bringen soll alıs
das harte Muß VO  m damals. Verhängnisvoll ist aber,
W CII eın Mensch, eın olk das sıttliche Muß des Alten
Bundes nicht mehr kennt und die Liehbe des Neuen och
nicht eriaßt hat Da drohen die Dinge schlimmer
werden als 1M erbarmungslosen Alten Testament.

Unser all arn wieder davor, ım Alten 1 estament
1Ur das Harte un Blutige sehen und darauf sein
vernichtendes Urteil sründen, ber den wen1g aAaNSDFE-chenden Geschehnissen die srohen Gedanken über-
sehen, die dahıinter stehen Ogar die Tat der Gabaoniten,

widerlich S1e uns s\ein scheint, sehr sıch In ihr



riesters

niedrige menschliche Rachégelüste ausgetobt haben InNO-
SCN, entbehrt nıcht eines sroßen sıttlichen Gedankens.S1Ee ist ja 1m Grunde gedacht als unerbittliche Sühne LÜr
einen Massenmord, der noch dazu unter Verletzung einesEides verübt worden WAar Kın solches Verbrechen W:nach der Überzeugung der damaligen Menschen etitwas So
Schreckliches, daß ihnen die Strafe, die entsprechend derallgemein anerkannten Kollektivverantwortung vollzogenwurde,. durchaus Serecht und ANSCMESSECHN erscheinen
IMu

Die erschütternde Erzählung Von der Rache der (3
baoniten un der Heldenfrau Resphah findet einen VT -sönlichen Abschluß Dawid, offenbar tiei bewegt VO  vn deroßen Tat der Resphah, 1äGt die Hingerichteten samt denÜlberresten der Leichen Sauls un Jonathans ım Familien-
grab des Kisch, des Vaters Sauls, beisetzen. Die Sühne
ar geleistet; darum verkündet der letzte Satz cdiesesdüsteren Abschnittes: „Daraufhin schenkte (zott demand wlieder sejne Huld.‘‘

Gedanken und KRatschläg Testaméntdes Priesters
Von TOLl. Dr ugust D Stieyr 0.-Ö.)

(Fortsetzung)
1 Wie errichtet IMa e1in rechtsgültiges Testament?riesters  niedrige «i£;'e;i%«:hliqhe "‘Ré‘chégelüs£e ; a.usgetobt haben mö-  gen, entbehrt nicht eines großen sittlichen Gedankens.  Sie ist ja im Grunde gedacht als unerbittliche Sühne für  einen Massenmord, der noch dazu unter Verletzung- eines  Eides verübt worden war. Ein solches Verbrechen war  nach der Überzeugung der damaligen Menschen etwas so  Schreckliches, daß ihnen die Strafe, die entsprechend der  allgemein anerkannten Kollektivverantwortung vollzogen  wurde, durchaus gerecht und angemessen erscheinen  mußte.  Die erschütternde Erzählung von der Rache der Ga-  baoniten und der Heldenfrau Resphah findet einen ver-  sönlichen Abschluß. Dawid, offenbar tief bewegt von der  oßen Tat der Resphah, l1äßt die Hingerichteten samt den  Dl  berresten der Leichen Sauls und Jonathans im Familien-  grab des Kisch, des Vaters Sauls, beisetzen. Die Sühne  war geleistet; darum verkündet .‚der letzte Satz dieses  düsteren Abschnittes:  „Daraufhin  ‚ schenkte Gott dem  Land wieder seine Huld.‘“  Gedanken und Ratschläg  e zum Testamént  des Priesters  Von Prof. Dr. August Bloderer, Steyr (0.-Ö.)  (Fortsetzung)  HL _ Wie errichtet man ein rechtsgültiges Testament? _  AyAllgemeine Gesichtspunkte  Eine Erklärung des Letzten Willens ist eine Anord-  nung, durch die ein Erblasser sein Vermögen oder einen  Teil davon einer oder mehreren Personen widerruflich  äuf den Todesfall überläßt ($ 552 AbGB). Enthält die  letztwillige Verfügung eine Erbeinsetzung, so heißt sie  Testament; enthält sie aber nur andere Verfü  gungen,  so heißt sie Kodizill ($ 553 AbGB). Das  deutsche  7  Recht kennt diese Unterscheidung nicht, und in Österreich  ist sie dem Volke ziemlich fremd, ein Umstand, der mit-  unter zu Überraschungen und Enttäuschungen führt. Die  Formvorschriften sind für beide gleich. Findet sich also  im Letzten Willen ein Ausdruck wie: „Zum Erben meines  Vermögens setze ich ein  .‚ .. SO liegt ein Testament  vor. Der Erblasser muß .den Erben selbst einsetzen. Er  kann dessen Ernennung nicht einem Dritte  n übertragen  ($ 564 AbGB, $ 2065 BGB). So wäre die Er  klärung‚ sein  \  „„Theol.-prakt. Quaftalschrift“' . 1951.  15A)yAllgemeine GeSsicCchHtspüunNkte
Kine KErklärung des Letzten iıllens ıst eine Anord-

NUunNgGg, durch die eiIn Erblasser se1n Vermögen der einen
e1l davon einer oder mehreren Personen widerruflich
aul den Todesfall überläßt 552 AbGB) Enthält die
letztwillige Verfügung eine FErbeinsetzung, heißt sS1€e

n i enthält STE aber 1Ur andere VerfüSUNgeEN,heißt S1e Kodizill 953 Das deutscheRecht kennt diese Unterscheidung N1IC und 1n Österreich1StT S1e dem Volke ziemlich iremd, eın Umstand, der miıt-
unter Überraschungen und Knttäuschungen führt Die
Formvorschriften SInd Tür beide gleich. Findet sıch als
im Letzten Willen ein Ausdruck wIie: „Zum Erben melnesVermögens seize ich eın > legt e1In Testament
VOT. Der Erblasser muß den Erben selbst einsetzen. Erkann dessen Frnennung nıcht einem Dritte übertragen564 AbGB., 2065 BGB) So wäre die Erklärung‚ SeIN
„‚ INe0l.-Dprakt. Quartalschrift‘ 111 1951 15


